Tip des Monats 3/08
Unkontrollierte Schafe 
Der Pferdehalter hatte sein Pferd auf den Paddock gestellt. Auf der benachbarten Wiese graste eine Schafherde aus mehreren hundert Schafen.
Plötzlich bewegte sich eine beträchtliche Anzahl von Schafen ungewöhnlich hektisch und laut auf den Paddock zu. Hierdurch geriet das Pferd in Panik und verletzte sich an der Umzäunung des Paddocks schwer. Trotz zweimaliger Operation konnte das Pferd nicht gerettet werden und musste schliesslich eingeschläfert werden. Der Pferdehalter verlangte vom Schäfer entsprechenden Schadensersatz.

Das Oberlandesgericht Köln wies seine Klage ab. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass das Verhalten der Schafe tiertypisch gewesen sei ebenso wie das Verhalten des Pferdes. Allein ein solches tiertypisches Verhalten begründe aber keine Haftung des Schäfers. Hierfür hätten besondere Umstände vorliegen müssen, die weder vorhersehbar noch tiertypisch sind.

(Oberlandesgericht Köln, Aktenzeichen 1 U 22/02)
